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1 (N) Welche steuerlichen Änderungen wurden auf 

Grund der Teuerung veranlasst? 
 

Auch Ärzte und die Mitarbeiter in den Ordinationen und Spitälern sind von der laufenden Teuerung 

betroffen. Das  

Parlament hat ein Teuerungsentlastungspaket beschlossen, welches im steuerlichen Bereich unter 

anderem folgende für Ärzte und deren Mitarbeiter relevante Eckpunkte umfasst: 

 

➢ Erhöhung des Kindermehrbetrages rückwirkend ab 1.1.2022 auf € 550,00. 

➢ Die bereits beschlossene Erhöhung des Familienbonus Plus (auf € 2.000,16 p. a. bzw. € 650,16 

p. a.) wird von bisher 1.7.2022 auf 1.1.2022 vorgezogen. 

➢ Arbeitnehmern und Pensionisten steht unter bestimmten Voraussetzungen (keine 

Einmalzahlung zur Teuerungsabgeltung) für das Kalenderjahr 2022 ein Teuerungsabsetzbetrag 

in Höhe von € 500,00 zu. Dieser Absetzbetrag reduziert die zu bezahlende Einkommensteuer. 

➢ Bei Anspruch auf den Verkehrsabsetzbetrag steht der Teuerungsabsetzbetrag bis zu einem 

Einkommen von € 18.200,00 im Kalenderjahr zu und vermindert sich einschleifend bis € 

24.500,00 auf null. 

➢ Bei Anspruch auf den (erhöhten) Pensionistenabsetzbetrag steht der Teuerungsabsetzbetrag 

bis zu laufenden Pensionseinkünften von € 20.500,00 im Kalenderjahr zu und vermindert sich 

einschleifend bis € 25.500,00 auf null.  

➢ Auch die Negativsteuer (SV-Rückerstattung) wird für das Kalenderjahr 2022 erhöht. 

➢ Teuerungsprämie: Zulagen und Bonuszahlungen, die der Arbeitgeber in den Kalenderjahren 

2022 und 2023 aufgrund der Teuerung zusätzlich gewährt (Teuerungsprämie), sind unter 

bestimmten Voraussetzungen bis zu € 3.000,00 pro Jahr steuerfrei (€ 1.000,00 davon, nur 

wenn die Zahlung aufgrund bestimmter lohngestaltender Vorschriften erfolgt).  

➢ Die Teuerungsprämie ist auch von der Sozialversicherung und den Lohnnebenkosten befreit. 

Eine gemeinsame Deckelung mit der steuerfreien Gewinnbeteiligung ist zu beachten. 

➢ Die Familienbeihilfe erhöhte sich für den August 2022 um eine Einmalzahlung von € 180,00 

für jedes Kind. 

➢ Die Bepreisung von CO2-Emissionen wird anstatt mit 1.7.2022 mit 1.10.2022 beginnen. Mit 

einer Änderung des Klimabonusgesetzes wird der Klimabonus für 2022 einmalig auf € 250,00 

erhöht werden. Die Bezieher des regionalen Klimabonus sollen zusätzlich einen Anti-

Teuerungsbonus in Höhe von € 250,00 erhalten. Dieser Anti-Teuerungsbonus soll bis zu einer 

Einkommensteuer-Stufe von 50 % steuerfrei sein. Kinder bis zu ihrem 18. Lebensjahr erhalten 

50 % des Betrages. 

 

Geplant ist (bei Drucklegung war die Gesetzwerdung noch abzuwarten) auch die sogenannte „kalte 

Progression“ ab 2023 insoferne abzuschaffen, dass Grenzbeträge der Progressionsstufen – mit 

Ausnahme der 55-%-Stufe – sowie negativsteuerfähige Absetzbeträge (Verkehrsabsetzbetrag, 

Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag, Pensionistenabsetzbetrag, Unterhaltsabsetzbetrag, 
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Alleinerzieher- und Alleinverdienerabsetzbetrag) automatisch um zwei Drittel der Inflation vom 

Zeitraum Juli bis Juni ab 1.1. des Folgejahres angehoben werden. 

 

Durch die gestiegenen Energiepreise sieht das Abgabenänderungsgesetz 2022 vor, dass ab der 

Veranlagung 2022 Einkünfte natürlicher Personen aus der Einspeisung von bis zu 12.500 kWh 

elektrischer Energie aus Photovoltaikanlagen von der Einkommensteuer befreit sind, wenn die 

Engpassleistung der jeweiligen Anlage die Grenze von 25 kWp nicht überschreitet.  

Stand: 14.Juli 2022 

 

2 (N) Investitionen in die Ordination: Wann ist der 

richtige Zeitpunkt? 
 

Soll noch dieses Jahr in die Ordination investiert werden, oder macht es Sinn auf eine 

Investitionsbegünstigung im neuen Jahr zu warten?  Hier sind dieses Jahr einige besondere Aspekte zu 

beachten. 

 

Abschreibung (AfA) 

Wie jedes Jahr spricht für die Investition vor dem Jahreswechsel, dass, auch wenn man bis zum 31.12. 

ein Wirtschaftsgut anschafft und in Betrieb nimmt, noch eine volle Halbjahresabschreibung steuerlich 

zusteht. Zu beachten sind auch die Möglichkeiten der degressiven Abschreibung (max. 30 %) und der 

beschleunigten AfA bei Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden. 

 

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren Anlagegütern können als 

Betriebsausgaben abgesetzt werden, wenn diese Kosten € 800,00 (Wert bis 2022) nicht übersteigen. 

Ab 2023 wird dieser Grenzwert auf € 1.000,00 erhöht. Bei E/A Rechner ist der Zeitpunkt der 

Verausgabung relevant. 

 

Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag 

Investitionen in bestimmte neue Wirtschaftsgüter ermöglicht es Ärzten, auch jenen Teil des 

Gewinnfreibetrages zu nutzen, der von Investitionen abhängt. Der investitionsbedingte 

Gewinnfreibetrag kann bis zu 13 % jenes Gewinnanteils betragen, der € 30.000 übersteigt. 

 

Investitionsfreibetrag (IFB) 

Bei der Anschaffung oder Herstellung von bestimmten Wirtschaftsgütern des abnutzbaren 

Anlagevermögens kann ab 2023 nun neu ein IFB steuerlich geltend gemacht werden. Im Folgenden ein 

Überblick zu den Eckpunkten dieser Investitionsbegünstigung. 
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Der IFB beträgt 10 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten (höchstens von € 1.000.000,00 im 

Wirtschaftsjahr). Für Wirtschaftsgüter, deren Anschaffung oder Herstellung dem Bereich 

Ökologisierung zuzuordnen ist, erhöht sich der IFB um 5 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 

Wird der Gewinn mittels Pauschalierung (nach § 17 EStG oder einer entsprechenden Verordnung) 

ermittelt, steht der IFB nicht zu. 

 

Ein IFB kann nur für Wirtschaftsgüter geltend gemacht werden, die eine betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren haben. Für folgende Wirtschaftsgüter kann der IFB nicht 

geltend gemacht werden: 

 

➢ Wirtschaftsgüter, die zur Deckung eines investitionsbedingten Gewinnfreibetrages 

herangezogen werden, 

➢ Wirtschaftsgüter, für die in § 8 des EStG ausdrücklich eine Sonderform der Absetzung für 

Abnutzung vorgesehen ist. Dies gilt nicht für Kraftfahrzeuge mit einem CO2-Emissionswert von 

0 Gramm pro Kilometer (beispielsweise Elektroautos), 

➢ geringwertige Wirtschaftsgüter, die sofort abgesetzt werden, 

➢ bestimmte unkörperliche Wirtschaftsgüter (insbesondere jene, die nicht den Bereichen 

Digitalisierung, Ökologisierung oder Gesundheit/Life-Science zuzuordnen sind), 

➢ gebrauchte Wirtschaftsgüter, 

➢ Anlagen, die der Förderung, dem Transport oder der Speicherung fossiler Energieträger 

dienen, sowie Anlagen, die fossile Energieträger direkt nutzen. 

Scheiden Wirtschaftsgüter, für die der IFB geltend gemacht worden ist, vor Ablauf der Frist von vier 

Jahren aus dem Betriebsvermögen aus, ist der IFB im Jahr des Ausscheidens oder des Verbringens 

insoweit gewinnerhöhend anzusetzen (ausgenommen Ausscheidens infolge höherer Gewalt oder 

behördlichen Eingriffs). 

 

Fazit:  

Der steuerlich sinnvolle Investitionszeitpunkt hängt dieses Jahr von mehreren Faktoren ab, die 

wiederum alle unterschiedliche gesetzliche Bedingungen ausweisen. So ist jedenfalls auch die 

Rechtsform, die Gewinnsituation, die Höhe der bereits getätigten Investitionen und Art der 

Gewinnermittlung zu beachten. Auch sind natürlich nicht steuerliche Faktoren, wie zum Beispiel 

Bankenrating und Liquidität, ins Kalkül zu ziehen. Die Situation jedes Arztes, welcher vor 

Investitionsentscheidungen steht, muss individuell beleuchtet werden.  

14.Juli 2022 
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3  (N) Einkünfte aus selbständiger Arbeit bei Notärzten 
 

Im Rahmen des Steuerreformgesetzes 2020 wurde normiert, dass freiberufliche Vertretungsärzte, die 

unter die Pflichtversicherung nach dem Freiberuflichen-Sozialversicherungsgesetz (FSVG) fallen, 

steuerlich Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit beziehen. Dies soll nunmehr auch für Notärzte gelten, 

indem ein Verweis auf freiberufliche Notärzte aufgenommen wird, die unter die Pflichtversicherung 

nach dem FSVG fallen.  

 

Durch die Ergänzung im Abgabenänderungsgesetz 2022 wird gesetzlich festgeschrieben, dass eine 

Tätigkeit als Notarzt im Sinne des § 49 Abs. 3 Z 26a ASVG (Tätigkeiten als Notarzt im landesgesetzlich 

geregelten Rettungsdienst, sofern diese Tätigkeit weder den Hauptberuf noch die Hauptquelle der 

Einnahmen bildet), die eine freiberufliche Tätigkeit im Sinne des Freiberuflichen-

Sozialversicherungsgesetz darstellt, auch eine freiberufliche Tätigkeit im Rahmen des 

Einkommensteuergesetzes ist und es sich somit um Einkünfte aus selbständiger Arbeit handelt.  

 

Die Ergänzung kommt für alle offenen Veranlagungsfälle zur Anwendung. 

14.Juli 2022 
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4  (N) Was ist bei den 

Einkommensteuervorauszahlungen bis 30.9. zu 

beachten? 
 

Vorauszahlungen herabsetzen 

Für die Einkommenssteuervorauszahlung des laufenden Jahres 2022 kann noch bis zum 30.9. eine 

Herabsetzung beantragt werden. 

Anspruchsverzinsung für Nachzahlungen des Jahres 2021 

Ab 1.10. beginnt die Anspruchsverzinsung für Einkommensteuernachzahlungen für das Vorjahr zu 

laufen. Wenn eine Einkommensteuernachzahlung droht, kann bis 30.9. eine Anzahlung auf die 

Steuerzahlung geleistet werden, um der Verzinsung zu entgehen.  

14.Juli 2022 

 

5 (S) Rückzahlung von Sondergebühren bei Bezug von 

Kinderbetreuungsgeld 
 

Sachverhalt 

Ein Arzt bezog neben seinen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit auch Sondergebühren, somit 

Einkünfte aus selbständiger Arbeit. Im Zuge der Überprüfung des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld 

ließ er die Frist zur Abgrenzung von Einnahmen aus selbständiger Arbeit ungenützt verstreichen. 

 

Im Verwaltungsverfahren wies die ÖGK als beklagte Partei darauf hin, dass der Arzt die Möglichkeit 

habe, innerhalb einer Frist von zwei Monaten einen Abgrenzungsnachweis hinsichtlich seiner 

Sondergebühreneinnahmen zu erbringen. Durch diesen Nachweis könnte man die Rückzahlung des 

aus der Sicht der ÖGK zu Unrecht erhaltenen Kinderbetreuungsgeldes verhindern. Dieser Nachweis 

wurde jedoch nicht fristgerecht erbracht. 

 

Rechtliche Beurteilung 

Der OGH gab der außerordentlichen Revision statt und stellte fest, dass die vom Arzt vorgenommene 

Abgrenzung der Sondergebühren im sozialgerichtlichen Verfahren noch vorgenommen werden kann.  

 

Die im Verfahren beklagte ÖGK verpflichtete den Arzt zum Rückersatz des Kinderbetreuungsgeldes 

aufgrund der überschrittenen Zuverdienstgrenzen. Zum Zeitpunkt der Einbringung der Klage konnte 

der Arzt jedoch belegen, dass er im Bezugszeitraum des Kinderbetreuungsgeldes weder eine 

selbständige noch eine unselbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt habe. Die Sondergebühren wurden 

zwar im Bezugszeitraum des Kinderbetreuungsgeldes ausbezahlt, diese ärztlichen Leistungen wurden 

allerdings vor diesem Zeitraum erbracht. 
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Somit musste das Kinderbetreuungsgeld nicht rückbezahlt werden.  

14.Juli 2022 

 

 

6 (N) Barumsätze in der Ordination: Wann muss eine 

Registrierkasse geführt werden? 
 

Ärzte, die Einkünfte aus selbständiger Arbeit erzielen, fallen grundsätzlich unter die Bestimmungen zur 

Registrierkassenpflicht. Betroffen sind vor allem Wahlärzte, aber auch Kassenärzte, die 

Zusatzleistungen verkaufen, wie z. B.  Zahnärzte. 

 

Die Registrierkassenpflicht trifft Betriebe 

 

➢ ab einem Jahresumsatz von € 15.000,00 netto, je Betrieb wenn,  

➢ davon über € 7.500,00 netto, als Barumsätze gelten.  

 

Zum Barumsatz zählen Bargeld, Kredit- oder Bankomatkarte sowie andere vergleichbare 

Zahlungsformen (wie z. B. Zahlung mit dem Mobiltelefon). Bezahlt der Patient nicht bar, sondern mit 

Erlagschein, zählt der Umsatz nicht zum Barumsatz. 

 

Die Krankenkasse verrechnet die Leistungen üblicherweise in Form einer Sammelrechnung. In diesem 

Fall liegt kein Barumsatz vor.  

 

Bei Verkäufen aus der Hausapotheke sind die Rezeptgebühren als durchlaufende Posten zu behandeln 

und zählen nicht zum Barumsatz. Sie sind daher auch bei der Beurteilung der Grenzen nicht 

miteinzuberechnen.  

 

Um der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht gerecht zu werden, müssen auf dem Beleg keine 

persönlichen Daten des Patienten aufscheinen (z. B. der Name). 

 

Wenn ein Arzt die Grenzen überschreitet und eine Registrierkasse anschaffen muss, gibt es für 

Hausbesuche Erleichterungen im Hinblick auf die zeitliche Erfassung des Umsatzes. Während eines 

Hausbesuches darf ein händischer Beleg ausgestellt werden. Der Umsatz ist dann unmittelbar nach 

Rückkehr in die Praxis in der Registrierkasse zu erfassen.  

Stand: 14.Juli 2022 
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7 (S) Kulturlinks – Herbst 2022 
 

 

Sprachsalz Literaturtage  

www.sprachsalz.com  

9.-11.9.2022, Hall in Tirol  

In den vergangenen 20 Jahren haben über 300 heimische und internationale Autorinnen und Autoren 

die Vielfalt der Gegenwartsliteratur auf die Sprachsalz-Bühne gebracht. Der runde Geburtstag wird in 

diesem Jahr u. a. mit Kim Hye-Jin, Doris Dörrie, Tomás González und einem großen Jubiläumsfest 

gefeiert. 

 

Herbstgold Festival  

www.herbstgold.at  

11.-25.9.2022, Eisenstadt  

Oper, Liederabend, Kammermusik, Jazz, Literatur und Weltmusik – das Musikfestival bietet auch 2022 

wieder Vielfalt und Weltstars. John Malkovich, Juan Diego Floréz, Dirk Stermann, Christoph 

Grissemann, Sir András Schiff, das Chamber Orchestra of Europe und viele renommierte Künstler mehr 

werden erwartet. 

 

steirischerherbst‘22  

www.steirischerherbst.at  

22.9.-16.10.2022, Graz  

Das diesjährige Festival befasst sich mit dem Krieg in der Ferne, der Beziehung zum Krieg, Ursachen 

sowie Auswirkungen. Die Sonderschau von historischen und zeitgenössischen Werken wird von 

Performances, einem Literaturfestival und einer Vielfalt an Programmpunkten in Graz und der 

Steiermark begleitet. 


